
Mustervorlage:
Keine Mängel / Leitung i.O. -> Abschluss
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Eigentümer/in
Strasse
PLZ Ort



Ort, Datum


Liegenschaft [Adresse]
Zustandserfassung privater Abwasseranlagen (ZpA)

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Brief vom [Datum] haben wir Sie über die bevorstehende Zustandserfassung Ihrer privaten Hausanschlussleitung orientiert.
Die Kanalfernsehaufnahmen des oben genannten Hausanschlusses wurden ausgewertet. 
Bei der Auswertung des Kanal-TV-Protokolls des genannten Hausanschlusses wurden keine Mängel festgestellt, welche eine Sanierung verlangen.
Zur nachhaltigen Sicherstellung einwandfrei funktionierender Abwasserkanäle empfehlen wir Ihnen folgende Reinigungs-, bzw. Inspektionsintervalle für Ihre Hausanschlussleitungen: 
· Reinigungsintervalle mittels Hochdruckreinigung alle 4-5 Jahre
· Kontroll- und Inspektionsintervalle (optische Inspektion mit Kanal-TV) alle 15-20 Jahre

Für Fragen und falls Sie die entsprechenden Kanalfernsehaufnahmen wünschen, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail auf XX@XX mitzuteilen. Wir werden Ihnen einen Link mit Zugang zu unserer Cloud zum Download der gewünschten Daten bereitstellen.

Freundliche Grüsse


Beilage:
· Zustandsbeurteilung, Hausanschluss Kanalisation, XXX


Rechtliche Grundlage
Eine grundsätzliche Verpflichtung, die Abwasseranlagen sachgemäss zu erstellen, zu betreiben, zu warten und zu unterhalten, findet sich in Art. 6 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG vom 24. Januar 1991) und in Art. 13 Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung (GSchV vom 28. Oktober 1998).
Gemäss Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA vom 4. März 2009) § 95 sind die verantwortlichen Träger der Siedlungswasserwirtschaft die Gemeinden. Sie bewilligen die privaten Abwasseranlagen und sind gemäss § 83 GWBA für den Vollzug verantwortlich. Gemäss § 103 des Planungs- und Baugesetzes (PBG vom 3. Dezember 1978) [und Paragraph XY des kommunalen Abwasserreglements / Baureglements] sind die privaten Abwasseranlagen nach den Weisungen der Baubehörde zu unterhalten.
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